
Textliche Festsetzungen
1. Im WA-Gebiet (§ 4 [3] BauNVO) sind gemäß § 1 [6] BauNVO folgende ausnahmsweise zulässige

Nutzungen nicht zulässig:
• Gartenbaubetriebe
• Tankstellen

2. Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gemäß § 9 [1] Nr. 6 BauGB je angefangene 350 qm Bau-
grundstück eine Wohneinheit eine Wohneinheit zulässig.

3. Die Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl gemäß § 19 [4] BauNVO ist im allgemei-
nen Wohngebiet (WA) um bis zu 30% zulässig.

4. Im allgemeinen Wohngebiet gilt gemäß § 22 [2] BauNVO die abweichende Bauweise. Es sind Ge-
bäudelängen bis maximal 20 m zulässig. Die Abstände der baulichen Anlagen untereinander regeln
sich entsprechend der offenen Bauweise.

5. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen der Baugrenze und der angrenzenden
öffentlichen Verkehrsfläche sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) gemäß § 12
BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 BauNVO nicht zulässig.

Hinweise
6. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das kön-

nen u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Boden-
verfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen
der Bezirksregierung Weser-Ems, Dezernat 406 - Archäologische Denkmalpflege - oder der unte-
ren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. 
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer Bodenfunde und Fund-
stellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige un-
verändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbe-
hörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

7. Die Lage der Versorgungsleitungen ist den Bestandsplänen der zuständigen Versorgungsunter-
nehmen zu entnehmen.

8. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte zutrage
treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen.

9. Entlang der Hermann-Allmers Straße und dem Springerweg grenzen ortsbildprägende Eichen an
die Baugrundstücke Flurstücke 227/6 und 227/5. Im Zuge der Realisierung von Bauvorhaben auf
den genannten Flurstücken sind geeignete Maßnahmen zum Schutz der Wurzel- und Kronenbe-
reiche der Bäume vorzusehen.
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